
   

 

Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft  Keplerstraße 7  66117 Saarbrücken 

 

An alle Schüler*innen und Lehrkräfte 
der Günter-Wöhe-Schulen, 
an die Erziehungsberechtigten 
 

Saarbrücken, 27. Januar 2022 
 

Angepasstes Vorgehen bei Infektionsfällen an der Schule – das Wichtigstes in Kürze 

Sehr geehrte Schüler*innen  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
aufgrund der Verbreitung der Omikron-Variante wird das Vorgehen bei entsprechenden Infektio-

nen an unserer Schule angepasst (vgl. Rundschreiben MBK, 25.01.2022). Ab sofort ist folgen-

des zu beachten: 

 Bei einem positiven Selbsttest in der Schule ist die Person verpflichtet, die Schule zu 

verlassen und unverzüglich einen PoC-Antigentest (Schnelltest) in einer Testeinrich-

tung vornehmen zu lassen. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist erst wieder ge-

stattet, wenn ein negatives Testergebnis vorgelegt wird. Ist das Ergebnis positiv, hat 

sich die Person unverzüglich für zehn Tage in Absonderung zu begeben (Eine Frei-

testung ist entsprechend der aktuellen Bestimmungen möglich). Die Erziehungsberech-

tigten sind bei minderjährigen Schüler*innen zu informieren. 

 Für die Kontaktpersonen (Klasse u. Lehrkräfte) besteht keine Pflicht zur Absonde-

rung. 

 Die Kontaktpersonen müssen unmittelbar nach dem Verdacht eine medizinische 

Maske auf dem gesamten Schulgelände - auch im Freien - tragen und werden acht 

Schultage in Folge in der Schule getestet. Bei einem weiteren Infektionsfall verlängert 

sich die Frist entsprechend. 

 Die tägliche Testpflicht gilt nicht für frisch geimpfte (letzte Impfung liegt mindestens 14 

Tage, jedoch nicht länger als 3 Monate zurück) sowie genesene (ab dem 29. Tag bis 90 

Tage ab dem Datum der positiven PCR) und geboosterte Personen. Eine Teilnahme an 

den Testungen wird aber empfohlen. 

 Wird ein Verdacht nicht mittels PCR bestätigt, entfällt die Testverpflichtung und das Tra-

gen der Maske im Freien. 

 Treten bei Kontaktpersonen während des achttägigen Zeitraums oder auch noch 5 

Tage danach typische Symptome auf, müssen diese sich zu Hause isolieren und ei-

nen PCR-Test oder einen Schnelltest im Testzentrum durchführen lassen. Ein Schul-

besuch ist erst wieder nach Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Carsten Hebenthal, Schulleiter 

 

Kontakt: Sekretariat 
Telefon: 06 81/9 26 47-0 
Fax: 06 81/9 26 47 26 
E-Mail: sek@gws-sbr.de 


